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Zwischen Roggenfeld und Hecken
Über 3.300 Hektar Fläche sind aktuell Gegenstand von drei Teilverfah-
ren zur Flurneuordnung in der Gemeinde Priestewitz. Das sind 1.200 
Grundbucheintragungen und demzufolge genau so viele Eigentümer, 
die seit 1997 in einer sogenannten Teilnehmergemeinschaft (TG) 
ihren Grund und Boden sinnvoll neu ordnen sowie infrastrukturell 
erschließen wollen. Flurneuordnung ist seit 1990 der Schlüssel für 
Planung und Entwicklung im ländlichen Raum. Wo einst LPG-Felder 
bis zum Horizont reichten, geht es seit mehr als 20 Jahren um die 
Balance zwischen Wirtschaft, Natur und Wohnen. Die Priestewitzer 
Vorhaben tragen die Titel Priestewitz-West, B 101 und Priestewitz-
Nord, das gegenwärtig ruht, da hier noch Abstimmungen zum 
Radwegebau Richtung Großenhain mit dem zuständigen Landesamt 
anstehen. Für West und B 101 konnte Landrat Arndt Steinbach im 
Februar an die TGs Fördermittel von insgesamt 361.793 Euro über-
geben. „Daraus ergibt sich eine Förderquote“, so der Landrat, „von 
85 Prozent. Die restlichen 15 Prozent tragen die Eigentümer.“ Doch 
was passiert mit diesem Geld?  Für Bürgermeisterin Susann Frentzen 
sind Landschaftspflege, Gestaltung einer sinnvollen Infrastruktur 
und damit mehr Lebensqualität die wichtigsten Aspekte. Ähnlich 
sehen es auch die Vorstandsmitglieder der TG Rudolf Günther und 
Ernst-Georg Rendke.

Herr R. Günther, Landrat Herr Steinbach, Bürgermeisterin Frau Frentzen, 
Herr E.Rendke (v.l.n.r.)

Von Wegebau bis Landschaftspflege
Die Teilnehmergemeinschaft hat die Aufgabe, die Planungen vom 
Wegebau über den Hochwasserschutz bis zur Landschaftsgestal-
tung vorzunehmen. In Priestewitz-West wurden u.a. in Zottewitz 
und Döschitz Dorfplatz und Dorfstraße neu gestaltet, elf Kilometer 
Landwege gebaut, die Ortslagen vermessen, über 3.000 Meter 
Baum- und Strauchreihen gepflanzt, ein Regenrückhaltebecken 
angelegt. Rund 1,9 Millionen Euro wurden bisher investiert. Offen 
sind u.a. noch der Termin für die Neuzuteilung der Flurstücke sowie 
der Neuordnungsplan mit Berichtigungen der Grundbücher und 
des Katasters.

In Priestewitz B 101 hat die TG Grund und Boden zum Ausbau der 
Bundesstraße beigesteuert, über sechs Kilometer Landwirtschafts-
wege ausgebaut und 200 Meter Bäume gepflanzt. Auf einer rund 
vier Hektar großen Fläche soll ein verrohrtes Gewässer offen gelegt 
und renaturiert werden. Der Abschluss ist für 2014 geplant. Dann 
sind auch nur noch der Termin für die Neuzuteilung der Flurstücke 
sowie der Neuordnungsplan plus Berichtigung der Grundbücher 
und des Katasters offen. Es wurde sehr viel Geld in die Orts- und 
die Landschaftsgestaltung investiert. Bis auch das letzte Kapitel 
der Neuordnung geschlossen werden kann, wird noch einige Zeit 
vergehen. Die Veränderungen sind allerdings sichtbar – in den 
Ortsteilen, entlang der B 101 und der Priestewitzer Landschaft. 
Es muss ein schönes Gefühl für jeden Eigentümer sein, ein Stück 
Gemeindeentwicklung mit gestaltet zu haben.

Quelle: www.lra-meissen.de/7781.htm

Termin  Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich am 
Mittwoch, den 20. März 2013, 19.00 Uhr in der Gemeinde-
verwaltung Priestewitz statt. Den tatsächlichen Termin und die 
Tagesordnung dazu entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungen 
in den Schaukästen. 

Frentzen	 					   
Bürgermeisterin
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Öffnungszeiten Gemeinde  

Gemeindeverwaltung Priestewitz   
Staudaer Straße 1 · Telefon: (03522) 5114-0

Montag  09.00-12.00 Uhr
Dienstag  09.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag  09.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr
Freitag  09.00-12.00 Uhr 

Meldeamt  · Telefon: (03522) 5114-16 
Montag   09.00-12.00 Uhr                  
Dienstag    09.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
Donnerstag   13.00-16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag:     geschlossen

Öffnungszeiten Gemeindebücherei  
 Dorfgemeinschaftshaus Zottewitz, Seußlitzer Straße 13 

jeden 2. Donnerstag im Monat   15.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Wichtige Telefonnummern:

Gemeindeverwaltung  Priestewitz  03522/5114-0
Landratsamt Meißen   03521/7250 
Rettungsleitstelle Riesa            03525/721110 und  03525/721111
Krankentransport   03525/19222
Vermittlung ärztlicher Bereitschaftsdienst: 03525/19292
Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst   112
Polizei Notruf  110
Giftnotrufzentrale Sitz in Erfurt  0361/730730

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir laden Euch recht herzlich ein, 

am 19. März zur Halbtagsfahrt zum Landschloss Zuschendorf mit:

•  Kaff eetrinken  •  Führung Kamelienblühte  •  Kaff eetrinken         
•  Werksverkauf Milchwerke Leppersdorf  •  Abendessen

Preis: 38,00 EUR, Abfahrt: 12.00 Uhr Nauleis, 12.15 Uhr Lenz, 
12.30 Uhr Baßlitz. Bitte bis zum 8. März bei den jeweiligen 
Vertretern bezahlen. 

Vorschau:
09. April -   Zirkusveranstaltung in Lenz, vormittags und am
25. April -  Seniorennachmittag in Böhla Bahhof
15. Mai -  Tagesfahrt in Spreewald

Seniorenverein Baßlitz e.V.

Polizeisprechstunde für die Gemeinde Priestewitz

Seit Anfang dieses Jahres ist für die Gemeinden Priestewitz und Ebers-
bach ein Bürgerpolizist zuständig. Die Bürgerpolizei wird in Priestewitz 
und Umgebung Streifengänge absolvieren und kleinere Delikte sowie 
Verkehrsunfälle aufnehmen. Dieses Angebot der Polizei soll der Kon-
taktaufnahme und -pfl ege sowie der Zusammenarbeit mit Bürgern, 
Bürgergruppen, Vereinen und den verschiedensten Einrichtungen und 
Institutionen dienen.

Für die Bürger der Gemeinde Priestewitz findet jeden vierten 
Dienstag im Monat eine Polizeisprechstunde statt. Die nächs-
te Sprechstunde ist am Dienstag, dem 26. März in der Zeit von 
16 bis 18 Uhr in der Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudauer Straße 1, 
Versammlungsraum 1. OG. Es besteht für die Einwohner die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen, Probleme anzusprechen und sich Rat direkt von der 
Polizei vor Ort einzuholen.

Frentzen     
Bürgermeisterin

Schließung der Anlagen im März

Aus betrieblichen Gründen bleiben die Umladestationen mit dem Klein-
anliefererbereich in Groptitz, Freital-Saugrund und Kleincotta sowie der 
Wertstoff hof Gröbern an folgenden Tagen im Februar und März geschlossen: 

• 06. März - ab 13.00 Uhr wieder geöff net
• 16.  März. 
Das betriff t auch das Weißeritz Humuswerk in Freital.

Die Wertstoff höfe in Dippoldiswalde, Großenhain, Meißen, Neustadt und 
Weinböhla haben an diesen Tagen wie gewohnt geöff net:
Mittwoch von 13.00 bis 18.00 Uhr, Sonnabend von 8.00 bis 12.00 Uhr. 

Service-Telefon für die Bürger: 0351 4040450
www.zaoe.de  ·  presse@zaoe.de

Grundstückseigentümer 
erhalten Gebührenbescheid

Vom 1. März an wird der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal 
(ZAOE) die Gebührenbescheide an alle Grundstückseigentümer in 
der Region Riesa-Großenhain verschicken. 

Der Gebührenbescheid enthält die Abrechnung für das vergangene 
Jahr und die Abschlagszahlungen für dieses Jahr mit zwei Fälligkeiten: 
29. März und 6. September.

Grundlage für die Berechnung der Abschlagzahlung ist das durch-
schnittlich verbrauchte Abfallvolumen in Liter pro Person und Woche 
aus dem Jahr 2012. Bei Rückfragen sollte die Rufnummer des auf 
dem Gebührenbescheid benannten Bearbeiters angewählt werden.

Die Gebührenzahler werden um pünktliche Bezahlung gebeten.

Jeweils zirka drei Wochen nach Fälligkeit wird der ZAOE die Säumigen 
schriftlich mahnen. Dafür gibt es eine Mahngebühr von fünf Euro. 
Sollte auch dann nicht gezahlt werden, muss der Zweckverband 
Maßnahmen zur Zwangsvollstreckung einleiten. Diese wird zirka 
vier Wochen nach dem Mahnschreiben schriftlich angekündigt. 
Einer der nächsten Schritte ist die Pfändung vor Ort durch einen 
Außendienstmitarbeiter des ZAOE. 

Um solche Maßnahmen zu verhindern, sollten Betroff ene rechtzeitig 
in der Geschäftsstelle vorsprechen, um gemeinsam mit dem ZAOE 
nach Lösungen zu suchen, zum Beispiel Ratenzahlung.

Ein gutes Mittel, die Zahlungen nicht zu vergessen, ist das Abbuchen 
der Beträge vom Konto. Eine Einzugsermächtigung kann jederzeit 
erteilt und auch wieder entzogen werden. Ein entsprechender 
Vordruck ist auf der Verbandsseite im Internet (www.zaoe.de) 
unter „Abfallberatung/Formulare“ zu fi nden. Auch beim jeweiligen 
Geldinstitut kann eine entsprechende Ermächtigung erteilt werden. 

Seit sechs Jahren sind die Gebühren im Verband im Wesentlichen 
stabil. 

Service-Telefon für die Bürger: 0351 4040450
www.zaoe.de, presse@zaoe.de

Gefunden

Am 13.02.2013 wurde im Priestewitz, Strießener Straße  (Fußweg)  ein 
Schlüsselbund gefunden. Der rechtmäßige Besitzer möchte sich bitte in 
der Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1, Zimmer 104 
bei Frau Broszio melden.
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Öffentliche Bekanntmachung Meldeamt Priestewitz

Öffentliche BekanntmachungBeschlüsse des Gemeinderates vom 30.01.2013

Beschluss-Nr. 01/13

Bestätigung der Tagesordnung			 
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 02/13

Bestätigung der Niederschrift vom 12.12.2012	 	
Abstimmung: 	 Ja: 9	 Nein: 0	 Enthaltungen: 4

Beschluss-Nr. 03/13

Abwägungsbeschluss zur Satzung über die Klarstellung und Ergänzung 
des im Zusammenhang bebauten Ortes Priestewitz für das Flurstück 
10/5 der Gemarkung Priestewitz (s. öffentliche Bekanntmachung)		
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 04/13

Satzungsbeschluss zur Satzung über die Klarstellung und Ergänzung 
des im Zusammenhang bebauten Ortes Priestewitz für das Flurstück 
10/5 der Gemarkung Priestewitz (s. öffentliche Bekanntmachung)	
Abstimmung: 	 Ja: 13 	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 05/13

Der Gemeinderat Priestewitz beschließt auf Grund von § 74 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung vom 18.03.2003, rechtsbereinigt mit Stand vom 18.11.2012, 
die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013.

Abstimmung: 	 Ja: 10	 Nein: 2	 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 06/13

Beschluss über die Elternbeiträge ab 01.03.2013 für die Kindertagestätten 
in der Gemeinde Priestewitz (s. öffentliche Bekanntmachung Amtsblatt 
Februar 2013)				  
Abstimmung: 	 Ja: 12 	 Nein: 1	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 07/13

Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben  -  Um-
bau einer Wohnung mit Ausbau OG - Flurstück-Nr. 1 der Gemarkung 
Priestewitz				  
Abstimmung: 	 Ja: 13 	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 08/13

Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - Neubau 
eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und PV-Anlage - Flurstück-
Nr. 13/5 der Gemarkung Strießen 		
Abstimmung: 	 Ja: 13 	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 09/13

Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - Umbau 
Dachgeschoss Nebengebäude zu Wohnzwecken und Errichtung eines 
Carports -  Flurstück-Nr. 12 der Gemarkung Laubach 		
Abstimmung: 	 Ja: 13 	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Öffentliche Bekanntmachung
zur Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des 

im Zusammenhang bebauten Ortes Priestewitz für das 
Flurstück 10/5 der Gemarkung Priestewitz 

Der Gemeinderat Priestewitz hat in seiner Sitzung am 30.01.2013 fol-
gende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 03/13
Abwägungsbeschluss

1.	 Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf 
der Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusam-
menhang bebauten Ortes Priestewitz für das Flurstück 10/5 der 
Gemarkung Priestewitz in der Zeit vom 19.11.2012 bis 21.12.2012 
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange wurden behandelt und abgewogen (siehe 
Einzelabwägung). 

2.	 Das Ergebnis ist den Betroffenen mitzuteilen.

3.	 Von der Öffentlichkeit gingen während der öffentlichen Auslegung 
keine Stellungnahmen ein. 

4.	 Da die vorgenommen redaktionellen Änderungen die Grundzüge 
der Planung nicht berühren, ist keine erneute öffentliche Ausle-
gung erforderlich.

Abstimmung:
Von 16 Gemeinderäten + Bürgermeisterin sind 12 + 1 anwesend.	
Abstimmung: 	 Ja: 13 	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0	
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO:   0

Beschluss-Nr. 04/13
Satzungsbeschluss

1.	 Die Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusam-
menhang bebauten Ortes Priestewitz für das Flurstück 10/5 der 
Gemarkung Priestewitz, bestehend aus der Planzeichnung mit 
Textteil in der Fassung vom 30.01.2013, wird als Satzung be-
schlossen. Die Begründung in der Fassung vom 30.01.2013 wird 
als Bestandteil der Satzung gebilligt.

2.	 Der Beschluss der Satzung über die Klarstellung und Ergänzung 
des im Zusammenhang bebauten Ortes Priestewitz für das Flur-
stück 10/5 der Gemarkung Priestewitz ist ortsüblich bekannt zu 
machen. 

Abstimmung:
Von 16 Gemeinderäten + Bürgermeisterin sind 12 + 1 anwesend.	
Abstimmung: 	 Ja: 13 	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0	
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO:   0

Frentzen				  
Bürgermeisterin

Gruppenauskünfte vor Wahlen und  Widerspruchsrecht 
gemäß der §§  32 und 33 Sächsisches Meldegesetz

Am 22. September 2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen Bun-
destag statt.

Die Meldebehörde darf laut § 33 Abs. 1 Sächsisches Meldegesetz 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen zu parlamentarischen und kom-
munalen Vertretungskörperschaften Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister über die in § 32 Abs. 1 Satz 1 Sächsisches Meldegesetz 
bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, 
für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen be-
stimmend ist. Der Tag der Geburt darf dabei nicht mitgeteilt werden.  

Dies gilt nicht, soweit der Betroffene für eine Justizvollzugsanstalt, 
für ein Krankenhaus, Pflegeheim oder eine ähnliche Einrichtung im 

Sinne von § 20 Abs. 1  Sächsisches Meldegesetz gemeldet ist, eine 
Auskunftssperre besteht oder der Betroffene der Auskunftserteilung 
seiner Daten widerspricht. 

Melderegisterauskünfte darf der Empfänger ohne Einwilligung der 
Meldebehörde Dritten nicht zugänglich machen und nur für den 
Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihm erteilt wurden.

Gegen die Erteilung dieser Auskünfte kann Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Gemeindeverwaltung Prieste-
witz, Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. 

Priestewitz, d. 15.02.2013

Frentzen  						    
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur Satzung 
über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusam-

menhang bebauten Ortes Priestewitz für das Flurstück 
10/5 der Gemarkung Priestewitz 

Die Gemeinde Priestewitz hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 
30.01.2013 die Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im 
Zusammenhang bebauten Ortes Priestewitz für das Flurstück 10/5 
der Gemarkung Priestewitz als Satzung beschlossen. Die Begründung 
ebenfalls in der Fassung vom 30.01.2013, wurde als Bestandteil der 
Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang 
bebauten Ortes Priestewitz für das Flurstück 10/5 der Gemarkung 
Priestewitz beschlossen. 

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Bauge-
setzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt die Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im 
Zusammenhang bebauten Ortes Priestewitz für das Flurstück 10/5 der 
Gemarkung Priestewitz in Kraft. 

Jedermann kann die Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des 
im Zusammenhang bebauten Ortes Priestewitz für das Flurstück 10/5 der 
Gemarkung Priestewitz mit Textteil und Begründung in der Gemeinde-
verwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1, 01561 Priestewitz, während 
der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach:

1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der Satzung und 
des Flächennutzungsplans und

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Ent-
schädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn:

1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

	 a)	die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder

	 b)	die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Priestewitz,14.02.2013

Frentzen				  
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung

Vorbereitung Wahl der Schöffen 
für die Amtszeit 2014 bis 2018

In diesem Jahr findet die Wahl der Schöffen für die Amtszeit 2014 bis 
2018 statt. Die Gemeinde Priestewitz ist verpflichtet, bis 30. Juni 2013 
eine Vorschlagsliste für Schöffen aufzustellen.

Vorschläge dazu können von den im Gemeinderat vertretenen Parteien 
und Gruppierungen aber auch anderen Vereinigungen und Einzelper-
sonen abgegeben werden. Ebenso sind Selbstbewerbungen möglich.

Das Amt des Schöffen ist ein Ehrenamt; es kann nur von Deutschen 
versehen werden. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt 
in hohen Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Reife des Urteils, 
aber auch geistige Beweglichkeit und, wegen des anstrengenden Sit-
zungsdienstes, körperliche Eignung.

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
-	 Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung 

öffentlicher Ämter nicht besitzen oder		
wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten verurteilt sind;

-	 Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat 
schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter zur Folge haben kann.

Zu dem Amt eines Schöffen sollen unter anderem nicht berufen werden: 
-	 Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr 

noch nicht oder das 70. Lebensjahr bereits vollendet haben oder 
es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;

- 	 Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in 
der Gemeinde wohnen;

- 	 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind;
- 	 Personen, die  gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der 

Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben oder wegen einer Tätigkeit als 
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im 
Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. De-
zember 1991 (BGBl. I S. 2272) oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 
Abs. 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes gleichgestellte Person für 
das Amt eines ehrenamtlichen Richters nicht geeignet sind;

-	 gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Be-
dienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- 
und Gerichtshelfer;	

-	 Personen, die als ehrenamtliche Richter in der Strafrechtspflege 
in zwei aufeinander folgenden Amtsperioden tätig gewesen sind, 
von denen die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung 
der Vorschlagslisten noch andauert.

Vorschläge und Bewerbungen reichen Sie bitte bis zum 10.04.2013 an die 
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz ein. 

Bei der Bewerbung sind folgende Daten anzugeben:
-	 Familienname (ggf. auch Geburtsname) 
-	 Vornamen
-	 Familienstand 
-	 Geburtsdatum u. -ort 
-	 in der Gemeinde wohnhaft seit: 
-	 Beruf 
-	 Staatsangehörigkeit 
-	 Wohnort, Straße, Hausnummer 
-	 frühere Schöffentätigkeit von - bis

Der Gemeinderat entscheidet bis spätestens 30.06.2013, wer von den 
Bewerbern in die Vorschlagsliste aufgenommen wird. Hierfür ist die 
Zustimmung von zwei Drittel der anwesenden Mitglieder der Gemeinde-
vertretung, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder der Gemeindevertreter erforderlich.

Das Anmeldeformular erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung Priestewitz 
bei Frau Gajewi, Zimmer 105. Nähere Informationen zum Schöffenamt sind 
in der Broschüre „Das Schöffenamt in Sachsen“ bzw. im Faltblatt „Schöffen-
wahl 2013“ zusammengestellt, welche Sie ebenfalls bei Frau Gajewi erhalten 
bzw. im Internet unter www.publikationen.sachsen.de abrufen können.

Priestewitz, 14.02.2013

Frentzen				  
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
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Bevölkerungspyramide
Nach Alter, Geschlecht, und Staatsangehörigkeit für 14677200 Priestewitz

Stichtag 31.12.2012 · Wohnbevölkerung
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- Von Kindern für Kinder – 

 
 

 
 

    

    
 

 

  
Fotografiert von Nele 
 
              
                       

 

 
 
 Privatfoto Familie Gronenberg 
 
 
 
 
 

Manege frei – WIR machen Zirkus 
Vom 08.04. bis 10.04. 2013 findet in der Grundschule Lenz ein Zirkusprojekt statt. Wir werden 
mit richtigen Zirkusleuten üben. Vielleicht werden wir jonglieren, Tiere dressieren und euch zum 
Lachen bringen. Wir werden mit den Artisten vom Zirkus mehrere Aufführungen machen.  
Na, seid ihr gespannt? Dann kommt doch einfach in unsere öffentlichen Vorstellungen am: 

-    Dienstag, 09.04.2013 um 17 Uhr 
-   Mittwoch, 10.04.2013 um 10 Uhr und 17 Uhr. 

Eine Vorstellung dauert ca. 2 Stunden. Wenn ihr mehr wissen wollt, fragt doch einfach in unserer 
Schule nach! Wir freuen uns auf ganz viele Zuschauer! 
Niclas, Klasse 3a, GS Lenz 

Die Kinderredakteure stellen sich vor 
Hallo, mein Name ist Franziska Wolf. Ich wohne in Strießen und habe drei Brüder 
und eine Schwester.  Ich bin 9 Jahre alt  und  gehe in die Klasse 3a in der 
Grundschule Lenz. Meine Lieblingsfächer sind Sport, Deutsch, Englisch, Kunst  und 
Werken. Ich verbringe meine Freizeit gerne draußen, wo ich mit dem Fahrrad oder 
Inlinern unterwegs bin, aber auch mal im Hof rumtoben kann. Tiere mag ich sehr, 
aber am Liebsten schmuse ich mit meinen zwei Katzen namens Mika und Flecki. 
Franziska, Klasse 3a, GS Lenz 
 
Foto zur Verfügung gestellt von Familie Wolf 

 

Leseabend 
Am Donnerstag den 31. Januar haben die Klasse 2a und 2b gemeinsam einen Leseabend 
veranstaltet. Es war sehr schön. Zuerst hat uns Frau Frentzen ein Buch vorgelesen. 
Dann waren die Klassen aufgeteilt. Als wir aufgeteilt waren, durfte jeder etwas über 
sein Buch erzählen. Danach gab es Abendbrot. Nach dem Abendbrot haben die Kinder 
ihr Buch vorgestellt, die noch nicht an der Reihe waren. Der Leseabend war in zwei 
Zimmer aufgeteilt. Das eine war das Lesezimmer. In dem gab es auch Abendbrot. Und 
das andere Zimmer war das Spielzimmer. Dort standen auf den Tischen ganz viele 
Spiele. Wir konnten uns aussuchen, wo wir hingehen wollen.  Die meisten Kinder waren 
im Spielzimmer. Und dann, halb acht, haben unsere Eltern uns wieder abgeholt. 
Nele, Klasse 2b, GS Lenz 
  

Ehemalige Schüler unserer Schule 
Ich möchte meine Cousine Claudia Gronenberg vorstellen. Sie wurde am 14.09.1991 
geboren und wohnt in Priestewitz. Die Grundschule Lenz besuchte sie vom 
05.09.1998 bis zum 19.06.2002. Ihre Klassenlehrerin war Frau Berger. Als 
Lieblingsfächer hatte sie Sport und Mathe. In der 2.Klasse stellte sie einen 
Rekord im Medizinballwerfen auf. Ihr Wurf am 25.03.2000, mit einer Weite von 
5,49 m, wurde bis heute nicht übertroffen. Somit besteht der Rekord bereits seit 
13 Jahren! Das kann man auch an der Bestentafel in der Schule lesen. 
Nach der Grundschule besuchte sie die Mittelschule Priestewitz und die 
Mittelschule Am Schacht in Großenhain. In diesem Jahr beendet sie ihre 
Ausbildung als Industrie-Kauffrau mit europäischer Zusatzqualifikation in der 
STEMA Metalleichtbau GmbH in Großenhain. Während der Ausbildung war sie 
einen Monat in England. 
Claudia hat noch eine Schwester und drei Brüder, die alle die GS Lenz besuchten. 
Linda, Klasse 3b, GS Lenz 
 
Anmerkung der Redaktion: In der nächsten Ausgabe der Kinderseite wird ein Leserbrief 
veröffentlicht, der uns per Mail geschickt wurde. Vielen Dank schon einmal dafür!! 
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Hinweise, Lob und Kritik können an folgende Mail-Adresse gesendet werden: kinderredakteure-gslenz@web.de 

Es schneit, es schneit... 
Viele Kinder der Klasse 1a und der Klasse 2a haben uns ihre Geschichten geschickt. 
Die Kinder berichteten über Sachen, die sie wirklich machen. Neben dem Füttern 
der Tiere, fahren sie Schlittschuh, bauen Schneemänner und gehen Rodeln. 
Manche Kinder haben sich eine schöne Geschichte ausgedacht. 
Vielen Dank an Frau Berger und Frau Müller, die mit uns Kindern die Geschichten 
im Unterricht geschrieben haben! 
Lelaina, Klasse 2a, GS Lenz 
 
Anmerkung der Kinderredaktion: Die Kinder der 1. Klasse sollen laut Lehrplan die 
Freude am Schreiben entdecken. Die Rechtschreibregeln erlernen die Kinder erst 
ab der 2. Klasse. Deshalb bitten wir die Leser die kleinen Rechtschreibfehler zu 
„überlesen“! 
Abbildung links: Beitrag der 1. Klasse 

Suchrätsel 
Unsere Gemeinde hat 22 Ortsteile. In vielen dieser Orte wohnen Schüler unserer Schule. Zu Ostern habe ich mir etwas Besonderes 
einfallen lassen. Als erstes habe ich mir ein Lösungswort ausgedacht, welches ihr nur mit Hilfe eurer Mitschüler lösen könnt. Dann bin ich 
gemeinsam mit meinen Eltern einige Orte abgefahren und dort habe ich Fotos gemacht. Ihr müsst jetzt herausfinden, zu welchen Orten 
die Fotos passen. Tragt dann den jeweils verlangten Buchstaben des Ortes in das Lösungsgitter ein. Das Lösungswort könnt Ihr bis zum 
25.03.2013 direkt bei mir (bitte mit Vermerk der Klasse) oder auch bei eurer Klassenlehrerin abgeben. Diese leiten es dann an mich 
weiter. Für so viel Arbeit gibt es dann eine Überraschungskiste für die gesamte Klasse zu gewinnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim 
Suchen! 
Lelaina, Klasse 2a, GS Lenz 
 
LÖSUNGSWORT 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

        

 
Anmerkung der Redaktion: Die Bilder sind noch einmal in Farbe in der Schule hinterlegt und können auch jederzeit per Mail angefordert werden. Die Motive 
wurden von Lelaina ausgesucht und fotografiert. Bilder von Privatgrundstücken sind unbeabsichtigt! Wir bitten um Ihr Verständnis! 
Des Weiteren suchen wir noch Sponsoren, die bereit sind die Überraschungskiste zu füllen! 
 

1 
2. Buchstabe vom Ort 

2 
4. Buchstabe vom Ort 

3 
5. Buchstabe vom Ort 

   
 

4 
2. Buchstabe vom Ort 

5 
5. Buchstabe vom Ort 

6 
4. Buchstabe vom Ort 
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6. Buchstabe vom Ort 

8 
4. Buchstabe vom Ort 

9 
10. Buchstabe vom Ort 
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Veröffentlichung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
zum „Tag des offenen Denkmals“ am 8. September 2013

Denkmale jetzt zum Tag 
des offenen Denkmals 2013 anmelden 

Der Tag des offenen Denkmals am 8. September 2013 wird sich dem 
Motto „Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?“ 
widmen. Das Thema kann auf die unterschiedlichsten Denkmale 
und Denkmalgattungen angewendet werden und bietet bewusst 
viel eigenen Interpretationsspielraum.

Diese Aktion bietet allen, die sich für Denkmale engagieren, die 
Gelegenheit, die besondere Bedeutung ihres Denkmals vorzustellen 
und zu zeigen. Der Tag soll auch darauf hinweisen, warum es so 
wichtig ist, sich gemeinsam für die Erhaltung auch vermeintlich 
„unbequemer“ Baudenkmale einzusetzen.

Mit dem Tag des offenen Denkmals werden einmal im Jahr seltene 
oder nie zugängliche Kulturdenkmale einem breiten Publikum ge-
öffnet. 2012 waren am Denkmaltag mehr als 8.000 Denkmale bun-
desweit geöffnet. Die Stiftung zählte über 4,5 Millionen Besucher

Bei Interesse bitte bis zum 29. Mai 2013 in der Gemeindeverwaltung 
Priestewitz bei Frau Broszio, Zimmer 104 anmelden. Die Anmel-
dung zum Tag des offenen Denkmals erfolgt über das Internet unter 
der Verwendung der Teilnehmernummer der Gemeinde Priestewitz. 
Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie 
im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de .

Kinderbekleidungs- und 
Spielzeugbasar in Priestewitz 

OT Böhla Bahnhof
Inzwischen schon zur guten Tradition geworden, ist 
der alljährlich zweimal stattfindende  Kleiderbasar 
des Vereins „Lustiger Tausendfüßler“. Der 
diesjährige Frühjahrsbasar findet auf Grund der 
großen Nachfrage wieder an zwei Tagen statt. Am 
Freitag dem 08.03.2013 in der Zeit von 08.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und am Sonnabend dem 09.03.2013 
in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr. Wir freuen 
uns sehr, dass uns die Gemeinde Priestewitz wieder 
unterstützt, indem sie uns den Saal im Haus der 
Freiwilligen Feuerwehr in Böhla-Bahnhof; Poststraße 
11a der für die Durchführung unseres Trödelmarktes 
zur Verfügung stellt. Angeboten wird vor allem 
gut erhaltene Kinderkleidung für den Sommer, in 
den Größen 50–164, wie immer ordentlich sortiert! 
Außerdem  Spielzeug für drinnen und draußen, und 
Babyzubehör in großer Auswahl!  Kommen sie stöbern 
und machen sie Ihr Schnäppchen! Die Organisatoren 
freuen sich auf Ihren Besuch!  Ansprechpartner ist 
Frau Dörschel unter Telefon 035249/79759 !

Ich vertrau der DKVIch vertrau der DKV

 Einfach anrufen:

Zeigen Sie den hohen 
Kosten die Zähne
KombiMed Zahn. 
Zusatzversicherung für gesetzlich Versicherte. 

4 , 614 , 61
Für

  Euro/mtl.*

* Beitrag mit 
 29 Jahren im 
 Tarif KDT85.

Alle DKV-Produkte gibt es auch bei:

Mein Gesundheitstipp:

03521 8319808Kerstin Wittig
Agenturrepräsentantin der ERGO Versicherung
Dresdner Str. 5, 01662 Meißen

1361195417708_highResRip_azh1_kombimedzahn_51_1_2_27.indd   1 18.02.2013   14:53:40Ausbildungsplatz 
Industriemechaniker zu vergeben

Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen 
sucht zum Beginn des Ausbildungsjahres 2013/2014 eine/n 

Auszubildende/n im Beruf Industriemechaniker.

Erwartet wird der erfolgreiche Abschluss der 10. Klasse 
(bitte aktuelles Zeugnis/ Halbjahreszeugnis beilegen), 
technisches Grundverständnis und Spaß an handwerklicher 
Tätigkeit. Geboten wird eine fundierte Ausbildung in einem 
gefestigten Team.

Bewerbungen werden bis 30.03.2013 erbeten an: 

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen 
Geschäftsführerin Sylvia Schäfer 
Staudaer Weg 1 
01561 Priestewitz

laden auch in diesem Jahr
alle Bürgerrinnen und Bürger,

und ganz besonders unsere Jüngsten,
am 23.03.2013
um 19:00 Uhr

zu unserem 7. Lampion- und Fackelumzug 
durch unseren Ort, einem gemütlichen Abend am 

Lagerfeuer mit Knüppelkuchenbacken und Gesang, 
zum Reden und den Winter zu vertreiben ein.

Abmarsch 19:00 Uhr, Brunnenstraße 3
(Feuerwehrgerätehaus)

Lagerfeuer Ende Wiesenweg 
(Gelände Kläranlage)

                    Breschke                                Reiche
            Leiterin Kinderhaus                    Wehrleiter
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Fußball SV Traktor Priestewitz   
So. 10.03. 10:30 C-Jun. SpG Priestew./Nünchr./Merschw. - TSV 1862 Radeburg
Sa. 16.03. 15:00  SV Strehla - Priestewitz
So. 17.03. 15:00  SV 90 Pulsen - Priestewitz 2.
 11:00 C-Jun. SV Stauchitz 47 - SpG Priestew./Nünchr./Merschw.
Sa. 23.03. 13:00  Priestewitz 2. - SV Strehla 2.
 11:00 B-Jun. SpG Priestew./Röderau-Bobersen - SpG Lampertswalde
 10:00  F-Jun. TSV Garsebach - Priestewitz
So. 24.03. 10:30 C-Jun. SpG Priestew./Nünchr./Merschw. - TuS Weinböhla
 09:15  D-Jun. Priestewitz - SG Miltitz
Sa. 30.03. 11:00 B-Jun. Fortschritt Meißen-West - SpG Priestew./Röderau-Bobersen

Voraussichtlich: Nachholspiele 1. und 2. Männer 

Fr. 05.04. 18:30 Alte Herren FSV Wacker Zehren  - Priestewitz
Sa. 06.04. 10:30 B-Jun. SC Riesa - SpG Priestew./Röderau-Bobersen
So. 07.04. 15:00  TSV 1862 Radeburg - Priestewitz   

 15:00  SV Sachsen Zeithain - Priestewitz 2.

Sportveranstaltungen im März

Wohnung in Kmehlen zu vermieten

ab sofort provisionsfrei, 2 Zimmer, Küche, Bad, Neubau1996, 62,07 qm 
Wohnfl äche, Abstellraum Keller 5,17 qm, Garage 34,19 qm, Wäschetro-
ckenraum, Zentralheizung mit WW-Versorgung, Gemeinschaftsantenne 
für digitalen SAT-Empfang. Garage 34,19 qm kann dazu vermietet werden. 
Monatliche Kaltmiete 310 € , abzurechnende Nebenkosten ca. 120 €         
2 Monatsmieten Kaution (620 €), Garage 35 €.

Interessenten melden sich bitte bei Herrn Holger Apitz, Telefon: 
03522/509243 oder 0172/7058687.

Bestattung und Freier Redner
Hans-Georg Ziermann

01561 Lenz · Dresdner Straße 6
Telefon: Tag & Nacht  035249-71352

fachgeprüft mit Erfahrung

im Preis günstig - im Service hoch
www.ziermann-bestattungen.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirchliche Veranstaltungen

Gottesdienste Lenz und Wantewitz

10.03. 10.00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
17.03. 10.00 Uhr Gottesdienst in Lenz
24.03. 10.00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
Karfreitag 
29.03. 08.30 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Lenz
Ostersonntag
31.03. 08.30 Uhr  Gottesdienst in Lenz
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Wantewitz
Frauendienst
Dienstag,  12.03. 14.00 Uhr in Lenz
Donnerstag,  14.03. 14.00 Uhr in Wantewitz
Gemeindeabend
Freitag, 08.03.  19.00 Uhr in Wantewitz

Gottesdienste  Skassa-Strießen

01.03. 19.00 Uhr Weltgebetstag in Skassa
03.03. 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Strießen
 10.30 Uhr Gottesdienst in Skassa
10.03. 10.30 Uhr Gottesdienst in Skassa
17.03. 09.00 Uhr Gottesdienst in Strießen
 10.30 Uhr Gottesdienst in Skassa
Palmarum 
24.03. 10.30 Uhr OASE-Gottesdienst in Skassa
Karfreitag, 
29.03. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Skassa
Ostersonntag
31.03. 10.30 Uhr Festgottesdienst in Strießen
Ostermontag 
01.04. 10.30 Uhr Startgottesdienst zur Konfi rmandenrüstzeit in Skassa
Altersfreude
Dienstag,  den 19.03. 14.00 Uhr Strießen

Gottesdienste Diesbar-Seußlitz

03.03. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Merschwitz
10.03. 09.00 Uhr  Gottesdienst in Seußlitz
17.03. 10.30 Uhr  Gottesdienst in Merschwitz
22.03. 15.30 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz in Merschwitz
Karfreitag
29.03.  09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Seußlitz
Ostersonntag
31.03.  06.00 Uhr  Osternacht in Merschwitz   
 10.30 Uhr Gottesdienst in  Seußlitz

Kirchenputz
Wir laden herzlich für Sonnabend, den 16. März ab 9.00 Uhr zum 
Kirchenputz in die Lenzer und Wantewitzer Kirche ein. Bitte bringen 
Sie die dafür nötigen Werkzeuge (Besen,Lappen,Eimer etc.) mit.

Arztpraxis 

Dr. med. Stephan Kümmel 

und Melanie Matthes bleibt 

vom 18. bis 22.03.2013

g e s c h l o s s e n . 

Die Vertretungsärzte in dringenden Fällen  entnehmen Sie 

bitte den aktuellen Aushängen in der jeweiligen Praxis und 

dem Anrufbeantworter.

Korrektur 
Geplante öff entlichkeitswirksame Veranstaltungen 

im Jahr 2013 der Gemeinde Priestewitz

Richtiges Datum:
09.04. und 10.04.2013  Lenz - Zirkusvorstellung -Grundschule Lenz
08.06.2013               Medessen - Bienenschießen 
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, 
die in den nächsten Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten sie folgenden Jubilaren Glück und 
Gesundheit wünschen:

Ruth Naumann	 01.03.	 zum 77. *	 Priestewitz
Lieselotte Raschke	 02.03.	 zum 78. *	 Baselitz
Werner Morgenstern	 02.03.	 zum 73. *	 Porschütz
Käthe Rühle	 03.03.	 zum 73. *	 Kmehlen
Rita Beutke	 03.03.	 zum 71. *	 Priestewitz
Siegfried Kümmel	 05.03.	 zum 80. *	 Priestewitz 
Christa Ruttloff	 05.03.	 zum 77. *	 Lenz
Helga Zieger	 05.03.	 zum 76. *	 Kmehlen
Hedwig Kirst	 06.03.	 zum 85. * 	 Porschütz
Ursula Seidel	 06.03.	 zum 83. * 	 Zottewitz
Gertrud Lorenz	 07.03.	 zum 86. *	 Wantewitz
Erhart Rothe	 09.03.	 zum 93. *	 Baßlitz
Manfred Franz	 09.03.	 zum 73. *	 Böhla Bahnhof
Hildegard Richter	 10.03.	 zum 93. * 	 Wantewitz
Klaus Wunderlich	 10.03.	 zum 73. *	 Priestewitz
Walter Paternoga	 10.03.	 zum 72. *	 Döschütz
Roswitha Böhme	 11.03.	 zum 70. *	 Nauleis
Lina Noppes	 12.03.	 zum 92. *	 Strießen
Ursula Böttger	 12.03.	 zum 84. *	 Nauleis
Otfried Auerswald	 12.03.	 zum 79. *	 Laubach
Josef Ferbert	 13.03.	 zum 85. *	 Priestewitz
Heinz Schemmel	 13.03.	 zum 80. *	 Priestewitz
Gottfried Zscheile	 13.03.	 zum 77. *	 Stauda
Tankred Ahlswede	 13.03.	 zum 75. *	 Priestewitz
Johannes Schäfer	 15.03.	 zum 85. *	 Strießen
Martin Sang	 15.03.	 zum 77. *	 Altleis
Wolfgang Woizan	 15.03.	 zum 75. *	 Priestewitz

Manfred Kranke	 16.03.	 zum 83. *	 Baßlitz
Gisela Morgenstern	 17.03.	 zum 72. *	 Porschütz
Erika Matschke	 18.03.	 zum 72. *	 Lenz
Regina Quellmelz	 20.03.	 zum 73. *	 Medessen
Gerhard Mann	 22.03.	 zum 83. *	 Zottewitz
Rose-M. Sanders-Woizan	 22.03.	 zum 75. *	 Priestewitz
Ilse Schneider	 22.03.	 zum 75. *	 Stauda
Christa Littmann	 23.03.	 zum 76. *	 Böhla Bahnhof
Armin Ibisch	 23.03.	 zum 75. *	 Strießen
Christa Dierchen	 24.03.	 zum 80. *	 Blattersleben
Ursula Werner	 24.03.	 zum 78. *	 Medessen
Annelies Muschter	 25.03.	 zum 74. *	 Strießen
Siegfried Engelmann	 25.03.	 zum 72. *	 Priestewitz
Werner Rücker	 26.03.	 zum 82. *	 Lenz
Walter Zehrer	 27.03.	 zum 87. *	 Medessen 
Helmut Sachse	 27.03.	 zum 78. *	 Porschütz
Herta Richter	 28.03.	 zum 86. *	 Kmehlen
Hannelore Auerswald	 28.03. 	 zum 79. *	 Laubach
Bärbel Rößler	 28.03.	 zum 72. *	 Stauda
Marie-Luise Hirsch	 29.03.	 zum 74. *	 Strießen
Adelheid Knüppel	 29.03.	 zum 70. *	 Zottewitz
Werner Rother	 30.03.	 zum 76. *	 Kmehlen
Ingeborg Kobelt	 31.03.	 zum 89. *	 Laubach
Hannelore Weser	 31.03.	 zum 77. *	 Priestewitz 
Roland Dingfelder	 31.03.	 zum 73. *	 Medessen
Maria Lück	 31.03.	 zum 72. *	 Böhla Bahnhof
Eckhard Jäpel	 31.03.	 zum 71. *	 Wantewitz

Einladung 
Am Mittwoch, dem 20. März 2013, findet 
um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Kmehlen eine Versammlung der Mitglieder 

der Jagdgenossenschaft Kmehlen statt. Dazu sind Mitglieder und 
Gäste herzlich eingeladen. 

	 Tagesordnung: 

	 1. 	 Begrüßung 
	 2. 	 Bericht des Vorstandes 
	 3. 	 Kassenbericht 
	 4. 	 Kassenprüfungsbericht 
	 5. 	 Entlastung des Vorstandes 
	 6. 	 Wahl des neuen Jagdvorstandes 
	 7. 	 Das neue Sächsische Jagdgesetz 
	 8. 	 Aussprache und Anfragen 
	 9. 	 Erteilung von Jagderlaubnissen 

	 Christian Kunze 	
	 Jagdvorsteher 

Zur Diamantenen Hochzeit am 21.03.2013  
von Herbert und Ursula Schumann aus Böhla 

Bahnhof und nachträglich zur Goldenen Hochzeit 
von Brigitte und Gottfried Zscheile aus  Stauda 
gratulieren die Bürgermeisterin und die Gemeinde-

verwaltung ganz herzlich. 

Wir wünschen Ihnen, werte Ehepaare Schumann und Zscheile noch 
viele glückliche und gemeinsame Jahre.


